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1. Öffentliche Bekanntmachung über die Veröffentlichung der Boden-
richtwerte 



Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Recklinghausen 
 
Öffentliche Bekanntmachung über die Veröffentlichung der Bodenrichtwerte 
 
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Recklinghausen hat gem. 
§ 196 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 37 der Verordnung über die amtli-
che Grundstückswertermittlung Nordrhein-Westfalen (Grundstückswertermittlungs-
verordnung Nordrhein-Westfalen - GrundWertVO NRW) in der jeweils zuletzt gültigen 
Fassung Bodenrichtwerte für das Stadtgebiet, bezogen auf den 01. Januar 2023, ermit-
telt und beschlossen. 
 
Die Bodenrichtwerte werden automatisiert im amtlichen Informationssystem zum Im-
mobilienmarkt BORISplus.NRW geführt und dargestellt. Sie sind unter der Internet-
adresse https://www.boris.nrw.de einsehbar. Darüber hinaus hat jedermann das 
Recht, Auskunft über die Bodenrichtwerte bei der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses während der Dienststunden zu erhalten. 
 
Recklinghausen, den 09.03.2023 
 
Der Vorsitzende 
 
gez. Behrendt 

 


